
MELDUNG DES ARBEITSBEGINNS 
 

An das Bauamt der Gemeinde  
 

39030 PFALZEN      Pfalzen, am 
 

Bezugnehmend auf die Baukonzession Nr. _______ vom  ___________________ausgestellt von  
 

dieser Gemeinde auf den Namen ___________________________________________________ 
 

für folgendes Bauvorhaben (genaue Beschreibung, Örtlichkeit usw.) _________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

Kubikmeter L/V  Oberirdisch  Unterirdisch  
 

Energieklasse: A B C 
 

erkläre ich folgendes: 
 

1.  Die Bauarbeiten übergeben zu haben an die Firma ___________________________________ 
 

mit Sitz in  (Adresse + Tel-)____________________________________________________ 
 

Modell  DURC ausgestellt am __________________ liegt bei. 
 

2.  Die Bauleitung übergeben zu haben an  (Name, Adresse)    _____________________________ 
 

_________________________________________________Telefon____________________ 
 

3.  Die Akte betreffend die Betonarbeiten am ______________ unter Pos. Nr._______________ 
beim Staatsbauamt in Bozen eingereicht zu haben; 
 

4.  Mich zu verpflichten, den anfallenden Bauschutt und die Bauabfälle wie folgt zu  
 

entsorgen (berechtigte Entsorgungsfirma): _____________________________________________ 
 

5.  Mit den eigentlichen Bauarbeiten am ___________________ zu beginnen. 
 

6.   Keinen öffentlichen Grund zu besetzen. 
 

 Folgenden öffentlichen Grund zu besetzen: Gp. bzw. Bp. ____________________________ 
      (der entsprechende Antrag um Besetzung öffentlichen Grundes wird gestellt) 
 

7.  Für die Abrechnung des Bauwassers wähle ich, sofern keine Kanalisierung besteht, oder diese 
nicht beansprucht wird, im Falle von Neubau, Totalsanierung oder bei Umbauten, wenn der 
Zähler aus technischen  Gründen abmontiert werden muss: 
 

 Abrechnung lt. eigens zu montierenden Wasserzähler  
 

 das Pauschalsystem (=100m³ Wasser pro 500m³ Baumasse L/V- jährlich) 
 

 Abrechnung Wasser an ___________________________________________ 
 

 andernfalls muss über den normalen Wasserzähler abgerechnet werden. 
 

 bei Abbruch und Wiederaufbau Mitteilung des alten Zählerstandes___________________ 
 

 

DER BAULEITER DIE BAUFIRMA  DER BAUHERR 

 

 

 



 

 WICHTIG!: Bei Wiedergewinnungsarbeiten im Sinne des Art. 31 Buchstabe c),d),e) des Gesetzes Nr. 
457/78, ergeben sich ab Baubeginn Änderungen bei der GIS-Berechnung !! 

 Wegen erhöhter Radonwerte in unserer Gemeinde, wird empfohlen im Fundamentbereich für eine gute 
Isolierung und Belüftung zu sorgen (ev. Platte).      Der Bürgermeister 

 

 

 

Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 finden Sie die Informationen zum Schutz 
personenbezogener Daten unter folgendem Link: www.gemeinde.pfalzen.bz.it/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=219076926 oder 
können in den Räumlichkeiten des Rathauses konsultiert werden. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l’informativa relativa alla protezione dei dati personali è 
reperibile al seguente link: www.comune.falzes.bz.it/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=219073926&sprache=3  o è consultabile nei 
locali del Municipio. 

 

Unterschrift/firma ____________________________________________ 

 
 


